


Zeitablauf

Datum Maßnahme

06.05.2020 Grundsätzliche Freigabe durch Niedersächsische 
Landesregierung

Bis 17.05.2020 Vorbereitung der Sportanlage auf die 
gesetzlichen Erfordernisse

Ab 18.05.2020 Trainingsplätze für alle nach vorheriger 
Anmeldung über vorstand@svbv.de nutzbar

29.05.2020 bis 01.06.2020 Nutzung der Anlage ausschließlich für FFS-Camp 
und Teilnehmer

08.06.2020 Nutzung der Umkleideräume und Duschen unter 
Auflagen möglich

28.06.2020 Anpassung der Kriterien (siehe Folgeseite)

05.07.2020 Anpassung der Kriterien ab 06.07.20
(siehe Folgeseite)

13.07.2020 Wettkampfspiele unter Auflagen wieder erlaubt. 

mailto:vorstand@svbv.de


Regeln

Folgende Kriterien sind von den Vereinen und Übungsleitern für eine verantwortungsvolle Ausübung eines 
Fußballtrainings zu beachten und im Rahmen der gesetzten Vorgaben sicherzustellen!

1. Die Sportausübung ist ab sofort zulässig, wenn sie in festen Kleingruppen von nicht mehr als 30 
Personen erfolgt. 

2. Für die Sportler ist sicherzustellen, dass der Familienname, der Vorname, die vollständige Anschrift und 
eine Telefonnummer jeder an der Sportausübung beteiligten Person sowie der Beginn und das Ende 
der Sportausübung dokumentiert wird.

3. Fasse dir nicht ins Gesicht (Augen, Nase, Mund)

4. Bleib Zuhause, wenn du dich krank fühlst.

5. Winken - kein Händeschütteln!

6. Wasche deine Hände so oft wie möglich!

7. Das Betreten und Verlassen des Fußballplatzes muss auf direktem Weg erfolgen.

8. Zuschauerinnen und Zuschauer bei einer Sportausübung sind zugelassen, wenn jede Zuschauerin und 
jeder Zuschauer einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die weder zum 
eigenen noch zu einem weiteren Hausstand noch zu einer gemeinsamen Gruppe von nicht mehr als 10 
Personen gehört, einhält; beträgt die Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer mehr als 50, so ist für 
jede weitere Person ein Sitzplatz vorzuhalten.


